
Erforderliche Unterlagen
 » Eigentümernachweis
 » Schriftliche Bestätigung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde
 » Kostenvoranschlag eines qualifizierten Fachbetriebs, bei Maßnahmen über 10.000 € 

mindestens zwei Kostenvoranschläge
 » Ggf. Auflistung der Maßnahmen, die in Eigenleistung erbracht werden sollen; Nachweis, 

dass diese Maßnahmen fachgerecht erbracht werden können
 » Erklärung, dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist
 » Fotos des Zustands vor Beginn der Maßnahme
 » Lageplan, Darstellung des Vorhabens
 » Berechnung der zu fördernden Fläche(n) und Maßnahme(n)
 » Ggf. erforderliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 » Erklärung über die Dauer der Arbeiten

Förderbedingungen
 » Abstimmung der Maßnahmen sowie eine eingehende Beratung mit der Gemeinde 

Windeck oder mit von ihr beauftragten PlanerInnen | ArchitektInnen
 » Mit der beantragten Maßnahme darf vor Erhalt des Zuwendungsbescheids nicht 

begonnen werden
 » Die Maßnahmen dürfen dem Denkmalschutz nicht entgegenstehen
 » Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuwendungen
 » Die gewährten Fördermittel sind zweckgebunden (Zweckbindungsfrist 10 Jahre)
 » Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein Gremium

ASS  Hamerla | Gruß-Rinck | Wegmann + Partner

Fassadenprogramm

Windeck
DattenfeldAltwindeck Schladern| |

Ansprechpartnerin:
Nadja Geilhausen
Telefon: 02292 / 601-155
Fax: 02292 / 601-296
nadja.geilhausen@gemeinde-windeck.de
Zimmer: 55 im Rathaus II, 

Rathausstraße 17, 51570 Windeck-Rosbach



Fördergebiete
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Wer wird gefördert?
Eigentümer und Eigentümerinnen innerhalb des Fördergebiets sind berechtigt, einen Antrag 
auf Fördermittel zu stellen. Mieter und Mieterinnen können ebenfalls einen Fördermittelantrag 
stellen, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers oder der Eigentümerin 
vorliegt. Bevorzugt gefördert werden stadtbildprägende Gebäude.

Die Zuwendungen werden in Form eines nicht zurückzuzahlenden Zuschusses gewährt. Der 
Zuschuss beträgt maximal 50 % der förderfähig anerkannten Kosten.

Konditionen

Was...
Gegenstand der Förderung sind die Herrichtung und Gestaltung von Außenwänden und 
Dächern sowie die Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Frei- und 
Gartenflächen. Förderfähig sind u.a. folgende Maßnahmen...

Wieso...

 » Ihre Immobilie liegt innerhalb des ausgewiesenen Fördergebiets
 » Ihr Vorhaben ist dem öffentlichen Raum zugewandt und führt zu einer wesentlichen 

Verbesserung des Stadtbilds
 » Mit dem Vorhaben wurde noch nicht begonnen
 » Maßnahmen werden an Gebäuden der folgenden Kategorien gefördert:

Fördervoraussetzungen

...an Außenwänden:
 » Rekonstruktion historischer 

Fassaden
 » Künstlerische Gestaltung der 

Fassaden
 » Austausch von Türen, Fenstern 

und Schaufenstern
 » Erneuerung und Ersatz von 

Werbeanlagen

...an Dächern: 
 » Rückbau und Erneuerung von 

Gauben
 » Flächenhafte Herrichtung und 

Erneuerung der Dachdeckung 
und von Dachgauben

 » Begrünung von Dachflächen

...an Frei- und Gartenflächen:

 » Reaktivierung des Bodens zur 
gärtnerischen Nutzung

 » Anlage und Gestaltung von 
Gartenflächen (Anpflanzung, 
Pergolen etc.)

a ) Baudenkmäler
b ) Historisch wertvolle Gebäude
c ) Ortsbildprägende Gebäude
d ) Durch Neugliederung bzw. Rekonstruktion ihres ehemaligen, historischen und   
     ortsbildprägenden Erscheinungsbilds wieder herstellbare Fassaden
e ) Sonstige Gebäude

Die Gemeinde Windeck gewährt mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-West-
falen und des Bundes Zuwendungen für die Herrichtung und Gestaltung von Außenwänden 
und Dächern sowie die Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Frei- und 
Gartenflächen auf privaten Grundstücken in den Geltungsbereichen der Fördergebiete 
(s. Abb.). Damit sollen Anreize geschaffen werden, bauliche und/oder gestalterische Ver-
änderungen vorzunehmen, die zu einer deutlichen Aufwertung des Erscheinungsbilds der 
Gemeinde Windeck beitragen. Das Image der Gemeinde soll dadurch verbessert sowie die 
Identität und die Identifikation der in der Gemeinde lebenden Menschen gestärkt werden. 


